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Homosexualität und Verbrechen
Was der Leiter der Berliner Kriminalpolizei dazu sagt

Seit der Spaltung Berlins wurden in Westberlin acht Morde und ein Mordversuch an

Homosexuellen verübt. Nur drei dieser Verbrechen wurden aufgeklärt, obwohl für die

Aufklärung der fünf anderen insgesamt 10 000 DM Belohnung ausgesetzt sind. Der
Leiter der Berliner Kriminalpolizei, Sangmeister, gab gestern vor Pressevertretern seine

persönliche Ansicht über diese bedrohliche Entwicklung wieder. Er kam dabei auch

auf die Problematik des Paragraph 175 StGB überhaupt zu sprechen, soweit er die

Beziehungen zwischen Erwachsenen mit Strafen bedroht.
Sangmeister ging davon aus, dass die Polizei selbstverständlich an das Gesetz

gebunden ist. Sie bemüht sich jedoch, sinnvoll vorzugehen. Sinnlos aber wäre es, wenn
die Polizei ihren Einsatz gleiehmässig stark auf die Verfolgung aller Verstösse gegen
den Paragraphen 175 verteilte. Sangmeister bringt dabei die Problematik auf
folgende Formel:

1. Wie weit gehen die Beziehungen zwischen Erwachsenen den Staat überhaupt
etwas an?

2. Dient die Bestrafung tatsächlich dem Strafzweck?
3. Hat nicht die Strafe und ihre Androhung mehr Schaden als Nutzen zur Folge?
Sangmeister unterstellt, dass die Homosexualität weit verbreitet ist, und gibt zu

bedenken, dass in den letzten Jahren in Westberlin nur je 150 bis 180 Fälle von den
Gerichten verfolgt wurden. Dabei sind die Behörden und die Gerichte meist auf
zweifelhafte Zeugen angewiesen. Die Strafandrohung biingt die gefährliche Tendenz mit
sich, dass Homosexuelle sich aus Furcht vor einer Strafverfolgung erpressen oder zu
kriminellen Delikten zwingen lassen, oder dass sie der Polizei ivichtige Himveise zur
Aufklärung von Kapitalverbrechen vorenthalten, iveil sie nicht in diesem Zusammen'
hang bekanntwerden wollen.

Homosexualität ist anlagebedingt. Es gibt viele, junge männliche Prostituierte, die
die Veranlagung nicht haben, sondern lediglich auf diese Weise zu Geld kommen wollen.

Sie wissen, dass erwachsene Homosexuelle stärker an Jugendlicehn als an
Gleichaltrigen interessiert sind. In Westberlin sind fast 600 dieser männlichen Prostituierten
polizeilich erfasst. aber auch nicht mehr als registriert. Sie werden unter Umständen
mit zu einem Polizeirevier genommen, einige Stunden festgehalten und dann wieder
entlassen. Schlimmstenfalls verhängt das Gericht bis zu sechs Wochen Haft für das

«Ansprechen». Hier will Sangmeister einhaken und in Zusammenarbeit mit Richtern
und Staatsanwälten erreichen, dass nach wiederholter Verurteilung von der Möglichkeit

der Einweisung in ein Arbeitshaus Gebrauch gemacht wird, obgleich die Einweisung

für mindestens sechs Monate verfügt wird und damit ungleich harter ist als

die Haftstrafe.
Auf Grund all dieser Ueberlegungen hält Sangmeister das Verbot gleichgeschlechtlicher

Beziehungen ztvischen Erivachsenen für unangebracht. Aufrechterhalten werden
sollte der Paragraph 175a. der sich auf Jugendliche bezieht. Von einer entsprechenden
Korrektur des Strafgesetzbuches verspricht sich der Leiter der Kriminalpolizei ein
Abnehmen der mit der Homosexualität zusammenhängenden kriminellen Delikte.

Aus: «Der Tagesspiegel», Berlin. 2. Juli 1955.

Eine erfreuliche Stellungnahme eines einflussreichen deutschen Polizeibeamten!
Nur glauben ivir, dass erivachsene Homosexuelle nicht stärker an Jugendlichen, d- h.

Minderjährigen interessiert sind als Heterosexuelle: schweizerische Polizei-Statistiken
z. B. ergeben auf beiden Seiten so ziemlich das gleiche Bild. R.
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